jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Anl. 19 EU-JZG

EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europaischen Union

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

Formblatt nach Artikel 31 der Richtlinie 2014/41/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014

Uber die Europaische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (Unterrichtung)
[siehe Dokument Anhang XIX]

(Anm.: Anhang XIX als PDF dokumentiert)

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Anl. 19 EU-JZG
	EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union


